
Das Erweiterte Präsidium ist ein Konsultativorgan. Es besteht aus dem Präsidenten, den neun 
Vizepräsidenten, dem Schatzmeister und den Vorständen (Vorsitz, stellvertretender Vorsitz 
und Berichterstatter) der drei Ausschüsse. Außerdem ist der ehemalige Präsident von Amts 
wegen Mitglied des Gremiums, allerdings ohne Stimmrecht. Das Präsidium ist verantwortlich 
für die Umsetzung der Beschlüsse des Ständigen Ausschusses und trifft Entscheidungen mit 
einfacher Mehrheit. Zu den Aufgaben des Erweiterten Präsidiums zählen auch die 
Vorbereitung der Tagungen. 
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